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Pfand ab 01.01.2025 
 

Ab dem 01.01.2025 gilt in Österreich das Einwegpfand auf Getränkeverpackungen. Alle 
Getränkeflaschen und -dosen von 0,1 bis maximal 3Liter Fassungsvolumen sind Teil des 
Pfandsystems. Für all diese Getränkeverpackungen fällt ab dem 01.01.2025 eine Pfandgebühr in Höhe 
von 25ct an – das Pfand können sich die KonsumentInnen bei Rückgabe der Verpackungen wieder 
zurückholen. So gelangt der wertvolle Rohstoff wieder in den Herstellungskreislauf. Zudem wird eine 
Reduktion der achtlos weggeworfenen Einweggetränkeverpackungen erwartet. Nur Verpackungen mit 
dem Pfandlogo können zurückgegeben werden. 
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• Gilt ab 01.01.2025 auf alle 
Einweggetränkeverpackungen 
aus Metall und Kunststoff – 
und aufgedrucktem Pfandlogo! 

• Höhe des Pfands: 25ct  
• Pfandbehälter sind erkennbar 

am Pfandlogo 
• Flaschen und Dosen dürfen 

bei Rückgabe nicht zerdrückt 
sein 

Pfand in Kürze 
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